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Die Heimaufsicht in der Erziehungshilfe hat sich in den 

vergangenen fünf Jahrzehnten von der klassischen 

Aufsicht hin zum beratenden Partner entwickelt. Das 

Buch greift umfassend die Entwicklungslinien der Heimer-

ziehung und der Heimaufsicht auf pädagogischer Ebene 

sowie im Verwaltungshandeln auf. Die zugrundeliegende 

Untersuchung liefert erstmals empirisch fundierte Erkennt-

nisse zur Weiterentwicklung und Qualifizierung der Heim-

aufsicht aus Sicht der Behörden. Daraus werden konkrete 

Empfehlungen für ein zukünftiges Handeln abgeleitet. 

Die Heimaufsicht bewegt sich in einem widersprüchlichen 

Aufgabenfeld: Sie ist strukturelles Kontrollorgan und soll 

beraten sowie unterstützen. Beratung und Aufsicht sind da-

bei kein Widerspruch, sondern bedingen sich gegenseitig. 

Erst beide Elemente zusammen können einen wirksamen 

Schutz junger Menschen sicherstellen. Einseitig ausge-

richtete Weiterentwicklungen können dieses Gleichgewicht 

erheblich stören, denn die Heimaufsicht lebt von einer 

Balance der beiden Pole.
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1 Einleitung

1.1 Gründe für eine wissenschaftliche Befassung mit dem Tätigkeitspro  l der 
Heimaufsicht in den stationären Einrichtungen der Erziehungshilfe

Ein wesentlicher Aspekt, sich mit der Nachhaltigkeit in der Aufgabenstellung 
der Heimaufsicht auf wissenschaftlicher Basis zu befassen, entstammt aus der 
Beobachtung, dass es kaum Forschungserkenntnisse zu diesem speziellen The-
menfeld gibt. Es sind nur vereinzelt einschlägige Fachveröffentlichungen zu dem 
Tätigkeitsfeld der Heimaufsicht in den stationären Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendhilfe zu  nden. Die Beobachtung schließt auch eine unterschiedliche 
Durchführung der Heimaufsicht ein. Sichtbar wird dies zum Beispiel an der von 
den übrigen Bundesländern abweichende Behördenansiedlung der Heimaufsicht 
in Bayern.
Ebenso besteht ein gesellschaftspolitisches Interesse, den Forschungsstand zu den 
Auswirkungen heimaufsichtlichen Handelns auf die Erziehungsprozesse junger 
Menschen in stationären Einrichtungen der Erziehungshilfe zu verbessern. Dieses 
Interesse ist unter anderem auf den enormen Einsatz öffentlicher Mittel für die 
Heimerziehung zurückzuführen. Auch auf pädagogischer Ebene, in dem konkre-
ten Umgang mit jungen Menschen in den Einrichtungen, liegt eine moralische, 
bzw. ethische Verantwortung, die Auswirkungen des Handelns aller Akteure – 
also auch das der Heimaufsicht – wissenschaftlich zu überprüfen und deren Ar-
beitsfeld auf diesen Erkenntnissen aufbauend weiterzuentwickeln. 
In dem Tätigkeitsfeld der Heimaufsicht wird die der gesamten Kinder- und Ju-
gendhilfe zu Grunde liegende strukturelle Ambivalenz (vgl. Wiesner 2011; S. 26 
zu § 1 SGB VIII Rn. 38) bzw. das doppelte Mandat (vgl. Deutscher Bundestag 
2013; S. 348) aus Hilfe und Kontrolle deutlich sichtbar. Schröder benennt die 
Aufgabenstellung des Jugendamtes zwischen seiner Funktion als Eingriffsbehörde 
zur Wahrung des Wächteramtes und der Aufgabenstellung des Leistungserbrin-
gers als „historische Doppelrolle“, die strukturell veranlasst und nicht au  ösbar 
sei (vgl. Schröder 2010; S. 44). Dieses Spannungsfeld für das spezi  sche Aufga-
bengebiet der Heimaufsicht in den stationären Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe zu untersuchen und seine Auswirkungen zu erforschen, ist für eine 
Weiterentwicklung des Arbeitsfeldes von großer Bedeutung.
Die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Beschäftigung ergibt sich zudem aus 
der aktuellen fachpolitischen Entwicklungsebene. Die zunehmend Bedeutsam-
keit erlangende gesellschaftliche Forderung nach nachhaltigen Arbeitsansätzen 
und -ergebnissen zeigt auch auf das Arbeitsfeld der Heimaufsicht Auswirkungen. 
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Speziell in diesem Segment lassen sich deutliche Lücken in dem aktuellen For-
schungsstand der Kinder- und Jugendhilfe erkennen. 

1.2 Forschungslage und Stand der wissenschaftlichen Veröffentlichungen

Als Ergebnis einer umfassenden Sichtung von Fachliteratur und Forschungsarbei-
ten zeigt sich, dass sich derzeit keine aktuellen, den oben genannten Zielen entspre-
chenden Forschungsarbeiten mit Bezug zur Heimaufsicht unter Berücksichtigung 
landesspezi  scher Besonderheiten  nden lassen. Eine aktuelle Forschungsarbeit 
befasst sich mit den Aufgaben der Heimaufsicht speziell in Nordrhein-Westfalen 
und untersucht die Tätigkeitsfelder der beiden Heimaufsichtsbehörden dieses 
Bundeslandes in ihrer Organisation sowie aus Sicht der Einrichtungsträger. Aller-
dings hat diese Arbeit die Auswirkungen unterschiedlicher Formen der Behörden-
ansiedlung auf die Aufgabenwahrnehmung nicht in den Blick genommen (vgl. 
Mühlmann 2014, S. 113). Über einen Mangel an Forschungsarbeiten zu dem 
spezi  schen Forschungsgegenstand hinaus, zeigt sich in einer Gesamtbetrachtung 
die Heimerziehung, als Teil der Hilfen zur Erziehung im Bereich der Leistungen 
des SGB VIII, jedoch als ein bereits umfänglich erforschtes Fachgebiet.1 Beson-
ders eindrucksvoll hat die Jugendhilfe-Effekte-Studie ihre Wirksamkeit empirisch 
fundiert nachgewiesen (vgl. Schmidt et al. 2002). Auch andere Studien der Ef-
fekte- und Wirkungsforschung, als Beispiele seien hier lediglich PETRA, JULE, 
EVAS, WIMES, EST, Würzburger Jugendhilfe Evaluationsstudie, etc. angeführt, 
befassen sich ausgiebig mit Erziehungsauftrag, Erziehungsplänen, Hilfeplanungen 
und Zielerreichungsgraden. Zusammenfassend gehen die Studienergebnisse dabei 
von einer positiven Wirkung der Heimerziehung von über 75% aus (vgl. Buch-
holz, Sgolik 2010; S. 194). Andere Quellen geben den Wert positiver Wirkungen 
und Effekte erzieherischer Hilfen aus den genannten Studien mit rund 70% an 
(vgl. Landschaftsverband Westfalen-Lippe/Landesjugendamt 2011; S. 5). Laut 
diesen Angaben aus der Fachliteratur kann auf deutlich positive Effekte und Wir-
kungen der Heimerziehung geschlossen werden.
Bei den genannten Forschungsarbeiten zu den Wirkungen und der Ergebnisqua-
lität erzieherischer Hilfen, insbesondere auch zur Heimerziehung,  nden zwar die 
Erfolgsfaktoren der direkten Erziehungsarbeit in den Einrichtungen Berücksich-
tigung, die strukturellen Maßnahmen der Heimaufsicht bleiben jedoch weitest-
gehend außen vor. Somit liegt die Vermutung nahe, dass die Heimaufsicht kaum 
als qualitätsentwickelnde und -sichernde Stelle wahrgenommen wird, obwohl sie 
im Entwicklungsprozess einer Einrichtung durch ihre Beratungstätigkeit auch 
Ein  uss auf die Qualitätsentwicklung nimmt. Macsenaere sichtete über 200 Ju-

1 Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) ist ein Artikelgesetz, mit Auswirkungen auf mehrere Gesetze. 
Art. 1 KJHG wurde in Gänze in das Sozialgesetzbuch als Teil Acht eingefügt. Daher wird im wei-
teren Verlauf dieser Arbeit aus dem SGB VIII zitiert.
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gendhilfestudien aus verschiedenen Staaten, wovon sich rund 100 mit der Heim-
erziehung in Deutschland befassten. Auf eine Erforschung des Ein  usses der 
staatlichen Stelle zur Sicherung des Kindeswohls in den stationären Einrichtun-
gen der Erziehungshilfe ergab sich kein Hinweis (vgl. Macsenaere 2009; S. 2ff.). 
Auffällig bei der Betrachtung der vorhandenen wissenschaftlichen Studien ist 
eine insgesamt starke Tendenz, sich mit Fragen der Messbarkeit von Wirkungen 
und deren Ergebnissen auseinanderzusetzen. Die eigentliche Fallsteuerung und 
die staatlichen wie kommunalen Schutzsysteme zum Wohle der Kinder treten 
demgegenüber deutlich in den Hintergrund (vgl. Schröder, Kettiger 2001; S. 9).
Damit ist den Studien gemeinsam, dass sie die Ein  ussnahme der Heimaufsicht 
zur Sicherung einer in öffentlichem Auftrag durchgeführten Heimerziehung weit-
gehend außer Acht lassen. Gleiches gilt für die Maßstäbe der Qualitätsbemessung 
innerhalb der Einrichtungen. Hier wird regelmäßig die geleistete Arbeit anhand 
vielfältiger Parameter erforscht. Eine Beurteilung der Auswirkungen heimauf-
sichtlicher Tätigkeit wird jedoch vernachlässigt, wenn sie nicht sogar vollstän-
dig unterbleibt (vgl. Hansbauer 2003; S. 104ff.). Eine Sichtung der zahlreich zur 
Heimerziehung vorliegenden qualitativen und quantitativen Untersuchungen wie 
Veröffentlichungen ergibt, dass die Art der Wahrnehmung heimaufsichtlicher 
Aufgaben bislang kaum wissenschaftlich untersucht worden ist. Daraus wiederum 
kann abgeleitet werden, dass die Handlungsweisen der Heimaufsicht keinem wis-
senschaftlich fundierten Konzept entspringen und über deren Wirkungsweisen 
kaum Erkenntnisse vorliegen. 
Einer jeglichen Intervention ist zu eigen, dass sie neben den gewünschten Wir-
kungen auch unerwünschte Nebenwirkungen erzeugt. Dies gilt auch für die in 
dieser Forschungsarbeit betrachtete Erziehung von Kindern und Jugendlichen 
in öffentlichem Auftrag und Verantwortung in einer stationären Jugendhilfeein-
richtung. Dabei besteht nicht nur auf ethisch-moralischer Ebene, sondern auch 
auf gesellschaftlicher und rechtlich verankerter Basis ein Anspruch der jungen 
Menschen, auf Schutz vor unerwünschten Nebenwirkungen. So ist es bereits eine 
der herausragenden Forderungen an die Heimerziehung, unerwünschte Neben-
wirkungen, sofern sie durch strukturelle Rahmenbedingungen erzeugt werden, 
für den Erziehungsalltag im Heim zu minimieren, wenn nicht gar auszuschlie-
ßen (vgl. Macsenaere, Schemenau 2008b; S. 27). Um diese Zielsetzung weiter 
optimieren zu können, sind auch die Akteure von wissenschaftlichem Interesse, 
welche auf struktureller Ebene versuchen, mögliche Schädigungen junger Men-
schen in Erziehungshilfeeinrichtungen zu verhindern. Die organisatorisch meist 
übergeordnet angesiedelte Heimaufsicht erhält hier eine besondere Bedeutung. 
Ihre Aufgabe ist es, den mindestens erforderlichen Rahmen für eine gelingen-
de Heimerziehung in den Einrichtungen zu de  nieren und die inhaltlich qua-
litätsgesicherte Ausführung sicher zu stellen. Methodisch obliegt ihr hierfür ein 
Spielraum von der präventiven Beratung und Unterstützung eines Trägers, bis 
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hin zum reaktiven Eingriff in die Autonomie und die Geschäfte eines Einrich-
tungsträgers im Rahmen einer Aufsichts- und Kontrollfunktion. Damit trägt 
die Heimaufsicht durch ihre Tätigkeit unzweifelhaft zu dem insgesamt positiven 
Ergebnis der stationären erzieherischen Hilfen bei. Eine wissenschaftliche Über-
prüfung und Weiterentwicklung ihrer Arbeitskonzepte soll mit der vorliegenden 
Arbeit unterstützt werden. 

1.3 Ausgangslage und -feststellungen

Grundannahme dieser Forschungsarbeit ist, dass in der sozialen Arbeit neben der 
Beachtung pädagogischer, therapeutischer und ökonomischer Entwicklungen 
zukünftig auch ein verstärktes Verständnis für nachhaltiges Handeln als Erfolgs-
nachweis an Bedeutung gewinnen wird. Bezogen auf das Arbeitsfeld der Heimer-
ziehung werden sich demnach auch Erziehungsprozesse in stationären Einrich-
tungen der Erziehungshilfe einer Nachhaltigkeitsprüfung stellen müssen. In Folge 
wird sich auch die konkrete Tätigkeit der Heimaufsicht, als ein Parameter zur 
Sicherstellung gelingender Erziehungsprozesse, in ihren Auswirkungen als nach-
haltig zu erweisen haben. Somit gilt es aus gesellschafts- und fachpolitischem In-
teresse die Arbeitsprozesse der Heimaufsicht wissenschaftlich zu überprüfen und 
auf eine nachhaltige Wirkung ihres Handelns auszurichten. 
Um diese Zielvorstellung zu erreichen wird im Verlauf dieser Forschungsarbeit 
von folgenden fünf konkretisierenden Überlegungen zu den Ausprägungen im 
Handeln der Heimaufsicht ausgegangen:

• Der neue Begriff der Nachhaltigkeit spielt in der Forschung zum Themenfeld 
der Kinder- und Jugendhilfe bislang eine nur untergeordnete Rolle. Um die 
Zielsetzung eines nachhaltigen Arbeitsansatzes in der Heimaufsicht zu erreichen 
sind zunächst die Bedeutung der Nachhaltigkeit für dieses spezielle Arbeitsfeld 
zu de  nieren und ihre Auswirkungen auf die Sicherstellung des Schutzes von 
jungen Menschen in Einrichtungen zu eruieren. Besonderes Augenmerk wird 
auf die Umsetzung partizipativer Strukturen als wesentliches Merkmal nach-
haltiger Heimerziehung gelegt. Darüber hinaus werden nachhaltige Strukturen 
heimaufsichtlicher Tätigkeit auch in einem ökonomischen Kontext betrachtet.

• In dem speziellen Arbeitsbereich der Heimaufsicht in den stationären Einrich-
tungen der Erziehungshilfe  nden sich bundesweit keine Handlungsansätze, die 
unter dem Fokus der Nachhaltigkeit wissenschaftlich überprüft worden sind. 
Die Durchführung orientiert sich an dem Erfahrungswissen aus den vergange-
nen Jahrzehnten. Um hier nachhaltige Strukturen implementieren zu können, ist 
zum besseren Verständnis des derzeitigen Handelns ein umfassender Blick in die 
Historie des Sozial- und Wohlfahrtsstaates, in die Geschichte der Heimerziehung 
und in die Entstehung des Arbeitsfeldes der Heimaufsicht notwendig. Dabei wird 
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deutlich, dass heimaufsichtliches Handelns aufgrund gesellschaftlicher Entwick-
lungen stetigen Veränderungen unterliegt. Zudem spielen auch die Interaktio-
nen der Heimaufsicht mit den Kooperationspartnern innerhalb der Kinder- und 
Jugendhilfe sowie der angrenzenden Fachbereiche eine wichtige Rolle in der 
Durchführung der Tätigkeit. In einer umfassenden Gesamtbetrachtung lassen 
sich Entwicklungslinien aufzeigen, die bei einer Ausrichtung der Arbeitsprozesse 
der Heimaufsicht auf nachhaltige Strukturen besonders zu berücksichtigen sind.

• In Bayern  nden sich, trotz einer bundesweit gesetzlich festgelegten Normie-
rung des Arbeitsfeldes der Heimaufsicht, andere Ausprägungen als in den übri-
gen Bundesländern. Die Gründe hierfür liegen in voneinander abweichenden 
landesgesetzlichen Regelungen und einer unterschiedlichen Behördenansied-
lung. Die Aufgabenwahrnehmung der Heimaufsicht durch eine Regierung legt 
nahe, zu einer mehr aufsichtlich geprägten Durchführung als die Ansiedlung 
bei einem Landesjugendamt als Fachbehörde zu führen.2 In der Untersuchung 
dieser Behauptungen werden auch heimaufsichtlich relevante angrenzende 
Fachbereiche am Beispiel Bayerns betrachtet, um zu prüfen, ob von dort An-
leihen für eine nachhaltige Quali  zierung der Heimaufsicht in den stationären 
Einrichtungen der Erziehungshilfe genommen werden können. 

• Die Heimaufsicht bewegt sich in einem in sich widersprüchlichen Aufgaben-
feld. Sie hat als Kontrollorgan das Wohl der jungen Menschen im Rahmen des 
staatlichen Wächteramtes sicherzustellen, soll aber die Träger und Einrichtun-
gen in der Durchführung des Alltagsgeschäftes, insbesondere bei der Planung 
und in der Betriebsführung einer Einrichtung, auch präventiv beraten und 
unterstützen. Die dafür zur Verfügung stehenden Handlungsoptionen reichen 
von Beratungstätigkeiten über die Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontroll-
aufgaben bis hin zu massiven Eingriffsmöglichkeiten in die Trägerautonomie. 
Zu diesem Widerspruch führte die rechtliche Entwicklung der Kinder- und 
Jugendhilfe seit ihrer Entstehung. Die Entscheidung, in welchem Umfang die 
Tätigkeit der Heimaufsicht heute aufsichtlich kontrollierend oder beratend un-
terstützend wahrgenommen wird, erfolgt beobachtbar individuell und perso-
nenabhängig. Als Folge kann die jeweilige Ausprägungsart des Handelns für die 
Kooperationspartner willkürlich erscheinen. Hypothetisch kann festgehalten 
werden: Je quali  zierter die Heimaufsicht Beratungs- und Unterstützungstätig-
keit für die Träger und Einrichtungen leistet, desto weniger erfolgt die Anwen-
dung von Kontroll- und Aufsichtsmechanismen. Dieses Spannungsfeld, einem 
der gesamten Kinder- und Jugendhilfe immanenten Spagat, birgt einen hohen 
inhaltlichen Anspruch und ist aufgrund der Durchführung in Personalunion 
für die Heimaufsicht eine große Herausforderung. Insofern bedarf es für eine 

2 Bei einer Regierung handelt es sich um eine bayerische Mittelbehörde, die im Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe neben der Heimaufsicht und der Abwicklung von staatlichen Förderprogrammen vor 
allem in rechtsaufsichtlicher Funktion gegenüber den örtlichen Jugendämtern in Erscheinung tritt.
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quali  zierte und nachhaltige Ausführung der Tätigkeit besonderer beru  icher 
wie persönlicher Fähigkeiten und Kenntnisse. 

• Die umfassenden Betätigungsfelder der Heimaufsicht orientieren sich an der 
Sicherstellung des Kindeswohls in den Einrichtungen der Erziehungshilfe in 
Ausübung des staatlichen Wächteramtes. Die bundesgesetzlichen Festlegun-
gen zur Umsetzung dieses Auftrages enthalten Befugnisse und Normen für die 
Heimaufsicht, nicht jedoch für die Form der Ausführung. Um die Wirkungen 
heimaufsichtlichen Handelns unter dem Fokus der Nachhaltigkeit messbar 
darstellen zu können, sind die gesetzlich vorgegebenen Handlungsoptionen der 
Heimaufsicht zu konkretisieren, zu operationalisieren und auf den Nachhaltig-
keitsgrundsatz auszurichten. 

1.4 Aufbau, Struktur und Zielsetzung der wissenschaftlichen Untersuchung

Im Mittelpunkt der Untersuchung steht also die zunehmende Bedeutung nach-
haltigen Handelns in mehrdimensionalen Zusammenhängen. Die daraus entwi-
ckelten konkretisierenden Annahmen beziehen sich auf die Erfordernisse nach-
haltigen Handelns und werden in ihrem jeweiligen Sachzusammenhang – von der 
sozialen Arbeit bis hin zu den Besonderheiten der Heimaufsicht in den stationären 
Einrichtungen der Erziehungshilfe – vertieft behandelt. Dabei wird die bayerische 
Organisationsstruktur der Heimaufsicht besonders berücksichtigt. Eine wesentli-
che Bedeutung kommt durchgängig nachhaltigen, überprüfbaren und messbaren 
Handlungsweisen der Heimaufsicht zu. 
Die im Rahmen einer ausführlichen Literaturrecherche gewonnenen Erkenntnis-
se zu den Ausgangsüberlegungen werden im empirischen Teil der Arbeit durch 
eine Befragung der Heimaufsichtsbehörden auf quantitativer Ebene mit quali-
tativen Elementen veri  ziert. Die ausgewerteten und interpretierten Ergebnisse 
können einen nachhaltigen Handlungsrahmen für die Heimaufsicht in Bezug auf 
stationäre Einrichtungen der Erziehungshilfe de  nieren, zu einem wissenschaft-
lich abgesicherten Standard verhelfen und sind geeignet das Arbeitsfeld für die 
Fachkräfte weiter zu quali  zieren.3 In diesem wissenschaftlichen Diskurs werden 
dabei auch die bislang im Handeln der Heimaufsicht enthaltenen Widersprüche 
soweit als möglich einer Klärung zugeführt. Damit wird zusätzlich Klarheit und 
Transparenz für das zukünftige Handeln befördert.
Um diese Zielsetzungen zu erreichen, wird in der theoretischen und empirischen 
Bearbeitung der Fachthematik folgender Weg der Erkenntnisgewinnung einge-
schlagen:

3 Personen- und Berufsbezeichnungen verwenden der erleichterten Lesbarkeit wegen in der Regel die 
männlichen Formen, meinen aber stets beide Geschlechter.
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• Im theoretischen Teil dieser Forschungsarbeit werden verschiedene Problem-
stellungen, mit welchen die Heimaufsichten konfrontiert sind, skizziert, disku-
tiert und in der Fach- und Forschungsliteratur nach Au  ösungen gesucht. 

• Die dabei nicht zu beantwortenden Problemstellungen, oder auch aus dem 
fachlichen Diskurs entstehende neue Fragestellungen,  nden Eingang in die 
Befragung der Heimaufsichten. Aus den offenen Problem- und Fragestellungen 
werden Forschungshypothesen entwickelt. Mit Hilfe von Operationalisierun-
gen werden diesen messbare Indikatoren und Kennzeichen zugeordnet. Um 
diese wiederum einer Bewertung zuführen zu können, werden konkrete Frage-
stellungen entwickelt, welche genau die jeweilige Haltung bzw. Einschätzung 
der Heimaufsicht in Erfahrung bringen kann. 

• Ein darauf aufbauender Fragebogen wird alle auf dem Gebiet der Bundesrepu-
blik Deutschland für die stationären Einrichtungen der Erziehungshilfe täti-
gen Heimaufsichtsinstitutionen zu ihren Einschätzungen befragen. Die daraus 
gewonnenen Ergebnisse werden in einen Vergleich der Angaben bayerischer 
Behörden mit den Heimaufsichtsbehörden anderer Bundesländer gesetzt. 

• In einem weiteren Schritt werden die aufgestellten Hypothesen möglichst ein-
deutig veri  ziert oder auch falsi  ziert.

• Die Ergebnisse der Untersuchung werden ausführlich aufbereitet, analysiert, 
interpretiert und daraus Folgerungen abgeleitet.

• Wiederum bezogen auf die Ausgangsfeststellungen sollten diese nun hinrei-
chend geklärt sein und offen gebliebene Fragestellungen einer Lösung zuge-
führt werden können. 

In ihrer Gesamtheit tragen die nun überprüften Ausgangsfragestellungen und 
Thesen dazu bei, das Handlungsfeld der Heimaufsichten zu quali  zieren, wis-
senschaftlich überprüftes Wissen darüber zu generieren, es nachhaltig zu gestalten 
und einen fachlichen Diskurs in Gang zu setzen. Die Forschungsarbeit soll dazu 
beitragen, dass die Heimaufsicht auf struktureller Ebene die notwendigen Schutz-
faktoren für junge Menschen in den Einrichtungen der Erziehungshilfe auf Basis 
nachhaltiger Arbeitsweisen implementieren kann. Damit trägt sie zu einer weite-
ren Quali  zierung dieser Jugendhilfemaßnahmen bei. Für die Heimaufsichten 
entsteht hierdurch Sicherheit in der Anwendung eines modernen Handlungsin-
strumentariums, für die Einrichtungsträger und -leitungen ein umfassender Ein-
blick in die Tätigkeiten und die Notwendigkeiten heimaufsichtlichen Handelns. 
Dies dient auch einer verbesserten Zusammenarbeit der Kooperationspartner aus 
öffentlicher und freier Jugendhilfe, zum Wohle der in den Einrichtungen unter-
gebrachten jungen Menschen.
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1.5 Persönliche Motivation zur Entwicklung eines wissenschaftlich 
abgesicherten, nachhaltigen Handlungsrahmens für die Heimaufsicht

Zu den vorangestellten Fragestellungen führen, neben einer ausführlichen Sich-
tung der vorhandenen wissenschaftlichen Studien und Fachveröffentlichungen, 
auch die eigenen beru  ichen Erfahrungen als Mitarbeiter und Leiter von stationä-
ren Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, als Beschäftigter in einer obersten 
Landesjugendbehörde mit dem Auftrag der Koordinierung der Heimaufsichtsbe-
hörden eines Bundeslandes und als strategischer Teamleiter eines Landesjugend-
amtes in dem Arbeitsbereich der Hilfen zur Erziehung. Die Notwendigkeit diesen 
speziellen Arbeitsbereich wissenschaftlich zu untersuchen sehen auch andere Ex-
perten, die derzeit in dem Handlungsfeld der Heimaufsicht zur öffentlichen Auf-
sicht und Beratung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in den stationären 
Einrichtungen der Erziehungshilfe geforscht haben (vgl. Mühlmann 2011; S. 3). 
Die vielfältigen Einblicke in das Handlungsfeld der Heimaufsicht führten zu der 
Erkenntnis, dass für eine nachhaltige Ausrichtung der Aufgabenwahrnehmung 
ein wissenschaftlich abgesicherter Handlungsrahmen dringend erforderlich ist. 
Die Erkenntnis einer dringend notwendigen Ausrichtung heimaufsichtlichen 
Handelns an den Prinzipien der Nachhaltigkeit ist nach persönlicher Einschät-
zung in der Praxis der Heimerziehung in der Kinder- und Jugendhilfe noch nicht 
angekommen. Hier steht häu  g noch die Intention im Vordergrund, durch ein 
„mehr desselben“ zu positiven Ergebnissen im Erziehungsprozess einer Maßnahme 
der Heimerziehung zu gelangen. Die öffentliche Bereitschaft jedoch, hierfür jähr-
lich steigende Steuermittel bereitzustellen, ist kaum noch gegeben. Deshalb ist es 
zukünftig notwendig, um die für eine Gesellschaft wichtige Funktion der Heim-
erziehung und deren öffentliche Akzeptanz zu erhalten, auf allen Steuerungs-
ebenen den Nachweis erfolgreichen Handelns im nachhaltigen Dreieck sozialer, 
ökonomischer und ökologischer Balance zu führen. Für dieses Ziel ist die Heim-
aufsicht als staatliche Verantwortungsebene zur Sicherstellung des Wächteramtes 
mit ihren weitreichenden Ein  ussmöglichkeiten auf alle am Erziehungsprozess 
beteiligten Personen und Institutionen ein besonders wichtiger Partner. 
Eine weitere Intention für die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Thematik 
liegt in der dringend notwendigen Förderung des gegenseitigen Verständnisses 
und der wechselseitigen Achtung der öffentlichen und freien Jugendhilfepartner. 
Für die engsten Kooperationspartner der Heimaufsicht, die öffentlichen und frei-
en Träger der Jugendhilfe, sind oftmals Handlungsweisen und Entscheidungen 
der Heimaufsicht intransparent und nicht nachvollziehbar. Die vorliegende Ar-
beit verfolgt deshalb auch das Ziel, die Zusammenarbeit der unterschiedlichen 
Jugendhilfeträger weiter zu fördern und zu einem besseren gegenseitigen Ver-
ständnis beizutragen.



I Theoretischer Teil

2 Das Prinzip der Nachhaltigkeit als Grundlage zukünftigen 
heimaufsichtlichen Handelns in den stationären Einrichtungen 
der Erziehungshilfe

2.1 Präzisierung der Ausgangslage

Zunehmend werden auf politischer Ebene, in der Öffentlichkeit und auch in der 
Fachdiskussion der gesamten sozialen Arbeit, Forderungen eines nachhaltigen 
Handelns für die einzelnen Tätigkeitsbereiche des sozialen Sektors gestellt. Diese 
Forderungen betreffen die öffentlich  nanzierten Maßnahmen der Kinder- und 
Jugendhilfe im Allgemeinen und die Heimerziehung als eine der kosteninten-
sivsten Maßnahme im Besonderen. Der Ursprung des Nachhaltigkeitsprinzips 
stammt aus dem ökologischen Bereich und wurde in den vergangenen Jahrzehn-
ten auch in die Ökonomie und den sozialen Sektor eingeführt.4 Aufgrund dieser 
Ausdehnung des Nachhaltigkeitsansatzes ist davon auszugehen, dass neben den 
ökonomischen und ökologischen Grundgegebenheiten das Verständnis nachhal-
tigen Handelns für die Zukunftsorientierung und den Gestaltungsspielraum er-
zieherischen Handelns auch für die stationären Einrichtungen der Erziehungshil-
fe von zunehmender Bedeutung sein wird. Die Beteiligten an der Heimerziehung, 
insbesondere die Jugendämter, Leistungserbringer und die Heimaufsicht, werden 
sich dieser Forderung eines Nachweises von der Wirksamkeit ihres Handelns, und 
damit einer Rechtfertigung über den Einsatz öffentlicher Finanzmittel, zukünftig 
nicht mehr verschließen können. Bezogen auf das Arbeitsfeld der Heimerziehung, 
werden sich dabei zunächst die einzelnen Erziehungsprozesse einer Nachhaltig-
keitsprüfung unterziehen müssen. Demnach ist es eine logische Konsequenz, dass 
sich auch die Tätigkeit der Heimaufsicht, als ein Parameter gelingender Erzie-
hungsprozesse, in ihren Auswirkungen der Nachhaltigkeitsprüfung zu stellen hat. 
Eine De  nition, was unter Nachhaltigkeit zu verstehen ist, oder gar wissenschaft-
lich bestätigte Kriterien für deren Umsetzung, bestehen bislang jedoch beinahe 
ausschließlich für den ökonomischen und ökologischen Sektor. Eine der Zu-

4 Bereits 1977 hat der amerikanische Präsident Jimmy Carter aufgrund der Energieverschwendung 
in den USA nachhaltiges Handeln in der Energie- und Wirtschaftspolitik zu einem seiner Leitziele 
erkoren (vgl. Hohensee 2011).
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kunftsaufgaben für die Übertragung des Nachhaltigkeitsansatzes in den Bereich 
der Heimerziehung liegt in der Entwicklung von Kriterien, welche die Auswir-
kungen heimaufsichtlichen Handelns im Sinne der Nachhaltigkeit messbar ma-
chen. Struck fordert in seinem Beitrag zur Nachhaltigkeit in der Kinder- und 
Jugendhilfe, genau zu formulieren was darunter zu verstehen sei und wie man den 
Begriff im jeweiligen Kontext präzisiere (Struck 2014; S. 242f.). Diese Forderung 
wird hier aufgegriffen und die Bedeutung des Begriffes wird für den speziellen 
Arbeitsbereich der Heimaufsicht in den stationären Einrichtungen der Erzie-
hungshilfe operationalisiert. Hierfür ist es notwendig, die einzelnen Parameter 
heimaufsichtlichen Handelns zu erfassen und durch die Bildung von Indikato-
ren beschreibbar sowie durch die Verwendung von Kennzeichen in ihrer Aus-
prägung messbar zu machen. Hierin liegt eine wesentliche Herausforderung für 
die Heimaufsicht, um zukünftig glaubwürdig, transparent, nachvollziehbar sowie 
wissenschaftlich fundiert Handeln zu können. Die Nachhaltigkeit als Mittel einer 
positiven Rechtfertigungsstrategie hilft dabei die geleistete Arbeit und die damit 
verbunden Erfolge darstellen zu können. 
Im nun Folgenden werden die Grundlagen der Nachhaltigkeit in dem weiten 
Kontext der Kinder- und Jugendhilfe, verdichtet auf das Segment der Heimer-
ziehung und zugespitzt auf das Handeln der Heimaufsicht erörtert. Hierzu ist 
zunächst die Bedeutung der Nachhaltigkeit für dieses spezielle Arbeitsfeld zu de-
 nieren und die Auswirkungen auf die Sicherstellung des Schutzes von jungen 

Menschen in Einrichtungen als originärer Auftrag der Heimaufsicht zu eruieren. 
Dabei erfahren auch die grundlegenden Handlungsprinzipien der Kinder- und 
Jugendhilfe Berücksichtigung. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Umset-
zung partizipativer Strukturen als wesentliches Merkmal nachhaltiger Heimer-
ziehung gelegt. Darüber hinaus werden nachhaltige Elemente heimaufsichtlicher 
Tätigkeit in einem ökonomischen Kontext betrachtet. 

2.2 Die Begriffe von Einrichtungen, Heimerziehung und Heimaufsicht

Um im Verlauf der weiteren Abhandlung von gleichen Voraussetzungen und ei-
nem gleichen Grundverständnis ausgehen zu können, werden die zentral verwen-
deten Grundbegrif  ichkeiten der dieser Forschungsarbeit zu Grunde liegenden 
Handlungsfelder zunächst de  niert. Dies ist erforderlich, da die Ergebnisse einer 
wissenschaftlichen Untersuchung unter Anderem maßgeblich von der Begriffs-
bildung beein  usst werden. Deshalb ist es nach Atteslander notwendig, gleich zu 
Beginn der Forschungstätigkeit, die Begriffe und ihre Verwendung zu de  nieren. 
Die Bedeutung der Begriffe wird dabei durch Sprache geordnet und in den For-
schungszusammenhang gesetzt (vgl. Atteslander 2008; S. 36). Diese Theorie  ndet 
auch Bestätigung bei Keupp, der über Sprache, welche unsere Denkbahnen lenkt, 
umfassende Veröffentlichungen getätigt hat (vgl. Keupp 2008; S. 6). Dessen Er-
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kenntnisse lassen sich auch auf den Arbeitsbereich der Heimerziehung übertragen, 
wie es beispielhaft die Jugendhilfeeinrichtung der Herzogsägmühle getan hat. Ihre 
fachspezi  schen Überlegungen und Positionierungen gehen von der Überzeugung 
aus, dass „Sprache Bewusstsein bildet und das Bewusstsein der gewählten Sprache 
entsprechen muss“ (Diakoniedorf Herzogsägmühle 2011; S. 3). 
Bei dem nächsten Abhandlungsschritt handelt es sich um die zu de  nierenden 
Begriffe der „Einrichtungen der Erziehungshilfe“, der „Heimerziehung“ und der 
damit verbundenen „Heimaufsicht“. Im Zuge der Erstellung dieser Arbeit müssen 
Eingrenzungen vorgenommen werden, sowohl hinsichtlich des unbestimmten Be-
griffs der Heimaufsicht als auch bezüglich deren umfassenden Tätigkeitsfeldes. Nur 
durch Bedeutungsklärung und Zuspitzung auf einen Arbeitsbereich kann das Ziel 
der Einführung einer nachhaltigen Struktur in das Arbeitsfeld der Heimaufsicht im 
Rahmen dieser Forschungsarbeit gelingen. So soll auch gewährleistet werden, dass 
die Leser von einer übereinstimmenden Ausgangslage ausgehen können. 

2.2.1 Begriffsde  nition einer stationären Einrichtung der Erziehungshilfe 
gemäß § 34 SGB VIII

Im Sprachgebrauch setzte sich der Begriff „Heim“ in Deutschland erst nach dem 
zweiten Weltkrieg durch und löste den zuvor verwendeten und inzwischen als 
diffamierend empfundenen Begriff der „Anstalt“ ab. Die De  nition eines Heimes 
erfolgt für die Nachkriegszeit als „gemeinsamer Raum oder Haus für Gemein-
schaften, Werktätige, Kinder, Jugendliche, alte Leute, Erholungssuchende u.a.. 
Das Heim wird in der gegenwärtigen Gesellschaft immer stärker zu einem sozia-
len Anliegen und zu einem Mittel der Gemeinschaftsbildung. Im Erziehungswe-
sen treten Heime als Schülerheime, Lehrlingswohnheime, Landerziehungsheime, 
Schullandheime u.a. hervor. Die unterrichtliche, erzieherische und p  egerische 
Betreuung von Kindern in Internaten, Erziehungsheimen, Kinderheimen, Wai-
senhäusern usw. kann die Familienerziehung nicht ersetzen, ist jedoch aus wirt-
schaftlichen, sozialen, ethischen und pädagogischen Gründen in vielen Fällen 
notwendig“ (Der grosse Brockhaus 1954; Band 5; S. 350). Mit dieser Beschrei-
bung sind die Vorläufer der heutigen Einrichtungen der Erziehungshilfe aus der 
Nachkriegszeit umfasst. Sie bildet einen wichtigen Teil in der jüngeren geschicht-
lichen Entwicklungslinie, die zu den heutigen Einrichtungen der Erziehungshilfe 
geführt hat. 
Klie führt zum Heimbegriff aus, dass dieser vergleichsweise neu sei: „Er etablierte 
sich in den 1950er Jahren als Oberbegriff für Einrichtungen, in denen sowohl Ju-
gendliche, Menschen mit Behinderung, psychisch Kranke sowie alte und p  ege-
bedürftige Menschen leben, gefördert und versorgt werden. Sie entwickelten sich 
aus den Anstalten, die bis in ihre Semantik vom Geist des „besonderen Gewaltver-
hältnisses“ geprägt waren: Die Insassen waren den Regelungen des Anstaltsbetrie-
bes und seinen Ordnungen unterworfen“ (Klie 2007; S. 453). Dieses angeführte 
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„besondere Gewaltverhältnis“ ist ein Kernstück in der Geschichte der früheren 
Heime. Vielfach ist er noch in den Berichten über die Heimerziehung damaliger 
Zeit zu  nden und erlebt derzeit durch die Aufarbeitung der Heimerziehung in 
den 50er bis 70er Jahren eine neue Aktualität. 

Unabhängig von den damaligen Strukturen in den Heimen, zeigen sich auch in 
der Art von Anlage und Architektur ehemaliger Anstalten, im Vergleich zu den 
heutigen familienähnlichen Wohngruppen, deutliche Unterschiede. Oftmals 
wurden die Einrichtungen weit ab von der nächsten Ortschaft in einer reizar-
men, landwirtschaftlich geprägten Umgebung mit vielen, zum Teil weit mehr als 
hundert Plätzen errichtet. Ein Heim war hierdurch wenig im Blickfeld und Be-
wusstsein der Öffentlichkeit. Die sozial unangepassten jungen Menschen wurden 
außerhalb der gesellschaftlichen Wahrnehmung untergebracht. 
Auch auf inhaltlicher Ebene sind Besonderheiten des Heimbegriffes zu beachten. 
Bei den heutigen unterschiedlichen Ausprägungen der Heimerziehung ist zu be-
achten, dass ein Heim nur ein organisatorisches Hilfsmittel sein kann. Es kann 
nicht aus sich selbst heraus einen generalistischen Anspruch zur optimalen För-
derung junger Menschen erheben, denn „Kinder sind keine Erziehungsobjekte“ 
(Wolf 2000; S. 9ff.). Deshalb müssen mit ihnen gemeinsam Lebensräume gestal-
tet und Erziehungsziele de  niert werden, die den individuellen Ansprüchen der 
Kinder und Jugendlichen, aber auch der Eltern und Personensorgeberechtigten, 
des Trägers und der Heimaufsicht gerecht werden. Das Heim bietet also lediglich 
den räumlichen und organisatorischen Rahmen für eine zumindest zeitweise fa-
milienersetzende Betreuungsform.  
Nach moderneren De  nitionen erfüllen Heime – neben den ambulanten und 
teilstationären Angeboten der Erziehungshilfe – wichtige Aufgaben in der Ju-
gend- und Behindertenhilfe. Die Aufgabenstellung geht über den klassischen in-
stitutionellen Erziehungsauftrag zur Überwindung individueller Erziehungspro-
blematiken bei weitem hinaus. Sie sichern auch den Besuch von Förderschulen 
und bieten Unterkunft sowie Betreuung bei auswärtiger Berufsausbildung oder 
Lehrgangsteilnahme (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung, Familie und Frauen 2012; S. 181). Von Bedeutung ist hierbei, dass der 
Heimbegriff in dieser De  nition weit gefasst wird, also auch Einrichtungen der 
Behindertenhilfe sowie Lehrlings- bzw. Blockschülerwohnheime gemäß § 13 Abs. 
3 SGB VIII angesprochen werden. Obwohl sich heimaufsichtliches Handeln auch 
auf solche Einrichtungen erstreckt, wird in dieser Forschungsarbeit ausschließlich 
die Heimaufsicht in den stationären Einrichtungen der Erziehungshilfe gemäß 
§ 34 SGB VIII untersucht. Dadurch kann eine Abgrenzung beispielsweise zu den 
Internaten erfolgen, die in der Ausgestaltung des erzieherischen Alltags und der 
baulichen Anlage erkennbare Bezüge zu den Heimen der Erziehungshilfe auf-
weisen. Diese Einrichtungsformen spielen jedoch für die Erforschung der Hand-
lungsweisen der Heimaufsicht keine Rolle, da eine bundesgesetzlich normierte 
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Aufsicht für diesen Bereich aufgrund der föderalen Struktur nicht vorgesehen ist. 
Eine provokante Verdeutlichung der Unterscheidung dieser Einrichtungstypen 
 ndet sich in der Aussage Bänfers, „Internate sind die Heime für Reiche“.5 

Im heutigen Sprachgebrauch hat sich im Bereich der Erziehungshilfe statt des 
Heimes inzwischen die Bezeichnung der Einrichtung durchgesetzt. Ein Beleg für 
diese Sprachentwicklung  ndet sich in der regelhaften Fragestellung zur Zustän-
digkeit der Heimaufsicht, ob bei einer Betreuungsform der „Einrichtungsbegriff“ 
erfüllt ist, jeweils in Abgrenzung zu Intensiven Sozialpädagogischen Einzelmaß-
nahmen, P  egefamilien, Jugendbildungsstätten oder Ferienreiterhöfen. Eine ak-
tuelle De  nition des Einrichtungsbegriffes  ndet sich in den Veröffentlichungen 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter. Danach ist unter dem 
Begriff der Einrichtung „eine auf gewisse Dauer angelegte Verbindung von säch-
lichen und persönlichen Mitteln zu einem bestimmten Zweck unter der Gesamt-
verantwortung eines Trägers mit einer festgelegten Kapazität zu verstehen. Ihr 
Bestand und Charakter muss vom Wechsel der Personen, denen sie zu dienen 
bestimmt ist, weitgehend unabhängig sein. Eine Einrichtung muss orts- und ge-
bäudebezogen sein. Die Betreuung erfolgt durch quali  zierte Fachkräfte, deren 
beru  iche Tätigkeit erwerbsmäßig ausgeübt wird und für die eine Weisungsge-
bundenheit gegenüber dem Träger besteht. Der Träger der Einrichtung stellt 
sicher, dass eine Person, die mit allen Rechten des Trägers ausgestattet ist, in 
einer angemessenen Zeit die Projektstelle erreichen kann. Der Träger hält die 
Einrichtung vor (z.B. Eigentum, Mietvertrag). Ein Betreten der Wohnung durch 
die Betriebserlaubnis erteilende Behörde ist zulässig“ (Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Landesjugendämter 2010; S. 2). In dieser De  nition zeigt sich eine ungeheure 
Spannbreite möglicher Ausprägungs- und Ausgestaltungsformen von Einrichtun-
gen. Unterschieden wird üblicherweise zwischen:

• Heimwohngruppen, die zentral auf einem Grundstück platziert sind,
• Außenwohngruppen, welche direkt in Wohngebiete integriert sind,
• Familienwohngruppen, in denen ein Teil der Betreuer fest in der Einrichtung lebt,
• Fünf-Tagesgruppen (auch mit familientherapeutischem Ansatz),
• Therapeutische Wohngruppen mit enger Struktur und hohem Personalaufwand,
• Einrichtungen mit integrierter Schule bzw. Ausbildungsmöglichkeiten,
• Betreutes Einzelwohnen in eigenen Wohnungen oder Trägerwohnungen,
• Therapeutische, freiheitsentziehende Einrichtungen.

Sämtliche Einrichtungsformen können als sozialpädagogische, heilpädagogische 
oder therapeutische Einrichtungen in ihrer inneren Strukturierung und Differen-

5 Bänfer Mathias; 2. Vorsitzender des AFET – Bundesverband für Erziehungshilfe; Gespräch am 
04.03.2010; Berlin 
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zierung ausgestaltet sein. Die Auswahl der jeweiligen Einrichtung im speziellen 
Einzelfall für den jungen Menschen und sein soziales Umfeld richtet sich nach

• dem individuellen Unterstützungsbedarf des jungen Menschen,
• der benötigten Schul- oder Ausbildungsform,
• dem Alter des jungen Menschen,
• der Nähe zum Herkunftsort,
• der Möglichkeit einer Rückführung in die Herkunftsfamilie,
• das erforderliche Betreuungssetting,

jeweils in Abgleich mit der jeweiligen Konzeption und Leistungsbeschreibung ei-
ner Einrichtung (Aufstellung in Anlehnung an Landratsamt Freising 2012; S. 43).

2.2.2 Begriffsde  nition der Heimerziehung nach dem SGB VIII
Die Heimerziehung ist eine der bekanntesten Hilfearten für junge Menschen mit 
einer langen Tradition. Die Vorläufer heutiger Formen lagen in den Waisenhäu-
sern des ausgehenden Mittelalters mit ihren damals häu  g autoritär geführten 
Großeinrichtungen (vgl. Wabnitz 2011; S. 44). Eine einheitliche De  nition des 
Begriffes der Heimerziehung ist kaum zu bewerkstelligen, da sich in den vergan-
gen Jahrzehnten unterschiedlichste Ausprägungen und Formen institutioneller 
Erziehung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe entwickelt haben. Ihnen allen 
gleich ist lediglich der institutionelle Charakter (vgl. Fendrich, Pothmann, Tabel 
2014b; S. 72). Dabei wandeln sich neben den Inhalten der pädagogisch in den 
Institutionen zu leistenden Arbeit auch die Aufträge der Eltern, der Gesellschaft 
wie auch der Jugendämter an die Heimerziehung stetig. Im Wandel der Zeit sind 
deshalb in den Methoden der Erziehung deutliche Unterschiede festzustellen. 
Veranschaulichen lässt sich dies am Beispiel von Sanktionierungen ungebühr-
lichen Verhaltens früherer Zöglinge in den Anstalten. Hier sind in zahlreichen 
historischen Dokumenten zur Heimerziehung auch körperlich schmerzhafte und 
psychisch erniedrigende Bestrafungsformen festgehalten. Auf Basis moderner pä-
dagogischer wie rechtlicher Grundlagen dürfen heute Sanktionierungen in den 
Einrichtungen der Erziehungshilfe nicht mehr gewaltorientiert ausfallen. Auch 
die Bezeichnung der „Zöglinge“ hat sich verändert und zu den Begriffen „Kinder, 
Jugendliche und junge Volljährige“ bzw. als Oberbegriff „junge Menschen“, wie 
in § 7 SGB VIII festgehalten, gewandelt. 
Die heutige, moderne Heimerziehung lebt von den beteiligten Personen und dem 
daraus entstehenden Beziehungsgefüge. Eine wesentliche Bedeutung für den er-
zieherischen Erfolg einer solchen Maßnahme nimmt die Authentizität der Betreu-
ungspersonen gegenüber den Betreuten ein. Dabei agieren die Mitarbeiter ständig 
in der Spannung von Nähe und Distanz (Thiersch 2012; S. 11). Sie müssen je-
den Tag neu ein belastbares Gleichgewicht aus menschlicher Nähe, Wärme und 
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professioneller Distanz  nden (vgl. Bayerisches Landesjugendamt 2012a; S. 47).6 
Damit treten in der Heimerziehung schon traditionell „die strukturellen Wider-
sprüche der Kinder- und Jugendhilfe, nämlich die prinzipiellen Ambivalenzen 
von Hilfe und Kontrolle, von Erziehung und Disziplinierung, von Entlastung 
und Ausgrenzung, von Schonraum und totaler Institution, besonders zutage“ 
(Deutscher Bundestag 2013; S. 496). Das ständige Wechselspiel dieser Spannun-
gen auszuhalten und zuzulassen ist ein wesentlicher Aspekt der professionellen 
Arbeit für die Mitarbeitenden in der Heimerziehung. 
Die Heimerziehung hat historisch aus verschiedenen Grundlagen entwickelt, wo-
bei sich zwei Hauptströmungen ausmachen lassen. Eine Wurzel liegt im Straf-
recht des 19. Jahrhunderts, die andere in der Armenfürsorge des ausgehenden 
Mittelalters, z.B. in den damaligen Waisenhäusern. Ausgelöst durch zahlreiche 
Kriege, einer hohen Sterblichkeitsrate sowie einer im heutigen Vergleich gerin-
gen Lebenserwartung, war es christlich und ethisch angezeigt, sich um die hin-
terlassenen Kinder zu kümmern.7 Die Hauptgruppe von jungen Menschen in 
den heutigen Einrichtungen zeigen massive soziale Auffälligkeiten, erzieherische 
Problemlagen und seelische Behinderungen. Dabei ist auch festzuhalten, dass es 
sich bei der heute überwiegenden Zielgruppe der Heimerziehung, also den in den 
Einrichtungen wohnenden und lebenden jungen Menschen, um eine anspruchs-
volle Zielgruppe handelt. Tornow, Ziegler und Sewing haben in der ABiE-Studie 
festgehalten, dass insbesondere jüngere Jugendliche im Verlauf einer stationären 
Hilfestellung sehr genau zur Kenntnis nehmen, ob ihnen die Hilfe nützt und in 
welcher Weise mit ihnen umgegangen wird. Wenn die jungen Menschen dar-
in keinen Sinn mehr erkennen können, keinen Nutzen mehr erwarten und sich 
nicht mehr wohlfühlen, erweisen sich Nichtigkeiten als ausreichend, um die ge-
samte Jugendhilfemaßnahme abzubrechen (vgl. Tornow, Ziegler, Sewing 2012; 
S. 106). 
Heute ist Heimerziehung also geprägt von verschiedensten (sozial-) pädagogischen 
Zielsetzungen, welche sich an den individuellen erzieherischen Bedarfslagen der 
jungen Menschen orientiert. Hierzu hält Thiersch fest, dass es die Heimerziehung 
nicht mehr gibt. Vielmehr zeigt sie sich inzwischen in vielfältig differenzierten 
Formen und ist in einem System unterschiedlicher Hilfen wie Orte eingebunden 
(vgl. Thiersch 2012; S. 4). Auch die sich stetig verändernden Erziehungs- und 
Betreuungskonzepte der stationären Einrichtungen in der Erziehungshilfe führen 

6 Das Bayerische Landesjugendamt ist seit dem Jahr 2005 Teil des Zentrums Bayern Familie und So-
ziales (ZBFS), der nachgeordneten Verwaltung des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und 
Soziales, Familie und Integration. Der of  zielle Behördenname lautet: Zentrum Bayern Familie 
und Soziales – Bayerisches Landesjugendamt (vgl. www.blja.bayern.de). Um die Übersichtlichkeit 
zu erhalten, werden auch neuere Veröffentlichungen einheitlich unter der ehemaligen Behördenbe-
zeichnung „Bayerisches Landesjugendamt“ aufgeführt und zitiert.

7 Eine ausführliche Würdigung der Entstehung der Heimerziehung  ndet sich in Kapitel drei.
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zu einem sich weiterentwickelndem Verständnis von Heimerziehung. Während 
vormals im Mittelpunkt die Funktion eines langfristigen Familienersatzes stand, 
liegt nun der Anspruch darin, eine familienanaloge, kurz- oder mittelfristige Er-
ziehungsinstitution zu sein, in deren Leistungen die Eltern nach Möglichkeit 
eingebunden werden (vgl. Conen 1990; S. 15). Kleinster gemeinsamer Nenner 
aller heutigen Formen der Heimerziehung im Rahmen der Hilfen zur Erziehung 
ist lediglich, dass der Lebensmittelpunkt eines jungen Menschen aufgrund einer 
erzieherischen Bedarfslage, einer seelischen Behinderung oder aufgrund einer Be-
drohung von einer solchen, nach Maßgabe der individuellen Hilfeplanung gemäß 
§ 36 SGB VIII an einen für ihn unvertrauten Ort verlegt wird und er im Alltag 
durch fremde Fachpersonen in institutionellem Rahmen professionell betreut, er-
zogen, gebildet, begleitet und angeleitet wird.
Auch der Gesetzgeber spricht in § 34 SGB VIII nicht mehr von der Heimerzie-
hung, sondern von „Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht“. Diese 
 ndet Anwendung, wenn Kinder, Jugendliche und Heranwachsende zu Hause 

oder in anderen Familien nicht mehr ausreichend in ihrer Entwicklung unter-
stützt werden können (vgl. Hillmeier, Eschenbach 2008; S. 37). Die kürzeste, 
gleichzeitig aber auch umfassendste De  nition von Heimerziehung haben Macse-
naere und Esser zu Grunde gelegt: „Heimerziehung umfasst alle stationären Hil-
fen im institutionellen Kontext“ (Macsenaere, Esser 2012; S. 75). 

2.2.3 Begriffsde  nition der Heimaufsicht in den stationären Einrichtungen 
der Erziehungshilfe

Die Heimaufsicht erscheint in verschiedenen Handlungsfeldern und Kontexten 
sozialer Arbeit. Sie führt jeweils unterschiedliche Aufgaben aus und kann deshalb 
kaum allgemeingültig de  niert werden. Daher ist es zur Erstellung dieser Arbeit 
notwendig, den Terminus auf den Rahmen der Heimerziehung in der Kinder- 
und Jugendhilfe einzugrenzen. 
Der somit bislang unbestimmte Begriff „Heimaufsicht“ bezeichnet zunächst le-
diglich eine Form der Aufsicht über Heime bzw. Einrichtungen durch die jeweils 
zuständige Behörde. Im Kontext der Hilfen zur Erziehung gibt es eine Heimauf-
sicht nur in den teilstationären und stationären Einrichtungen. Theißen spricht 
von einer „Sicherheitslücke“ für die ambulanten Maßnahmen der Kinder- und 
Jugendhilfe, die keiner solchen Aufsichts- und Beratungsinstanz unterliegen (vgl. 
Theißen 2004; S. 136). Analog zu der begrif  ichen Einschränkung in der Ein-
richtungsde  nition werden unter dem Terminus Heimaufsicht im Rahmen dieser 
Untersuchung ausschließlich die Tätigkeiten der überörtlichen Aufsichtsbehör-
den für die stationären Einrichtungen der Erziehungshilfe, also für die Heim-
erziehung gemäß § 34 SGB VIII, verstanden. Heimaufsicht ist kein gesetzlich 
normierter Begriff und  ndet im SGB VIII keine Verwendung. Dabei ist jedoch 
zu unterscheiden zwischen der Heimaufsicht als Institution und der als Heim-
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aufsicht handelnden Person. Eine korrekte Terminologie für dies könnte lauten: 
Mitarbeiter der Regierungen/der Landesjugendämter zum Schutz von Kindern 
und Jugendlichen in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe gemäß §§ 45ff. 
SGB VIII. Diese De  nition leitet sich aus der Überschrift des zweiten Abschnittes 
im dritten Kapitel des SGB VIII ab, wobei die dort enthaltene Erweiterung des 
Schutzauftrages für die Familienp  ege im Zusammenhang mit dieser Forschungs-
arbeit keine Rolle spielt. Im Weiteren wird aufgrund einer einfacheren Lesbarkeit 
die umgangssprachliche Kurzform „Heimaufsicht/Heimaufsichten“ verwendet. 
Die Heimaufsichten in den stationären Einrichtungen der Erziehungshilfe üben 
gemäß §§ 45 bis 48a SGB VIII, neben den Jugendämtern oder Familiengerichten, 
einen Teil des staatlichen Wächteramtes aus. Sie haben ihre Aufgaben unabhän-
gig und neutral zum Schutz der Kinder und Jugendlichen in den Einrichtungen 
wahrzunehmen. Die Tätigkeit der Heimaufsichten in der Kinder- und Jugend-
hilfe weist gegenüber anderen Aufsichtsnormen besondere Merkmale auf, da sie 
sich nicht auf die Aufsicht und die Kontrolle in der Betriebsführung des Trägers 
beschränkt. Die Heimaufsicht macht in diesem Arbeitsbereich auch inhaltliche 
Ein  üsse geltend und erbringt neben der Aufsichtstätigkeit auch präventive Be-
ratungs- und Unterstützungsleistungen. Die Entscheidungen der Heimaufsichten 
zeigen dabei nicht nur Auswirkungen auf die Träger und die Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe, sondern haben auch direkte Ein  üsse auf den Erzie-
hungsalltag der jungen Menschen. Als Beispiele hierfür können die Festlegung der 
Bemessung von Anzahl und Quali  kation der einzusetzenden Fachkräfte ange-
führt werden, oder aber auch inhaltlich anzuwendende Erziehungsmaßstäbe, wie 
die Einführung partizipativer Elemente im Einrichtungsalltag. Die persönlichen 
Komponenten des Beziehungsverhältnisses in den Einrichtungen unterliegen 
jedoch der direkten zwischenmenschlichen Beziehung zwischen Betreuern und 
Betreuten. Hierüber kann es keine heimaufsichtlichen Kontroll- oder Aufsichts-
möglichkeiten geben. Lediglich die Gesamtzusammenhänge und die formalquali-
 zierenden wie de  nierten Standards auf struktureller Einrichtungsebene sind der 

öffentlichen Aufsicht zugänglich (vgl. Lambers 1996; S. 54).
In ihrer Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte zeigt sich in der Heimaufsicht 
ein Paradigmenwechsel von einer früheren beinahe ausschließlichen Aufsicht über 
die Liegenschaften bis hin zur heutigen Sicherstellung des Schutzes von Kindern 
und Jugendlichen in den Einrichtungen auf Basis von präventiver Beratung und 
Unterstützung der Einrichtungen und Träger. Nur noch in Notfällen sollen re-
aktiv aufsichtliche Eingriffsmaßnahmen zur Anwendung kommen. Grundlage 
hierfür sind, neben den Bestimmungen des SGB VIII, die Rechte von jungen 
Menschen, wie sie auch in der UN-Kinderrechtekonvention verankert sind. Die 
gesellschaftliche Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten und die Aner-
kenntnis, dass Kinder eigenständige Subjekte und Träger eigener Rechte sind, 
haben auch dazu beigetragen. Der Schutz der Kinderrechte wird heute sowohl 


